
den wären, beginnen diese Bürger ihre Tätigkeit in an
deren, meist wieder volkseigenen Betrieben, und es liegt 
die Gefahr sehr nahe, daß sie auch dort das Volkseigen
tum schädigen.

Um einen wirkungsvollen umfassenden Schutz des 
Volkseigentums durch unsere Justizorgane zu gewähr
leisten, müssen wir den Zustand überwinden, daß sich 
Staatsanwälte und Richter nur mit den Vorgängen be
schäftigen, die ihnen in Form einer Akte vorgelegt wer
den. Sowohl die Formen der Anleitung der Abteilungen 
K(VE) und U durch den Staatsanwalt als auch die un
serer bisherigen politischen Massenarbeit müssen ver
ändert werden. Die Staatsanwälte müssen wirklich die 
Leitung der Ermittlungsverfahren ausüben.

Bei der Durchführung von Sprechstunden in wichti
gen volkseigenen Betrieben können sich Richter und 
Staatsanwalt nicht damit zufrieden geben, lediglich 
Auskünfte in Wohnungsfragen, Unterhaltsstreitigkeiten 
und dgl. zu erteilen; vielmehr müssen auch solche Fra
gen behandelt werden, die im Zusammenhang mit der 
jeweiligen innerbetrieblichen Situation stehen. Die 
Staatsanwälte,und Richter müssen sich deshalb vor 
ihrer Sprechstunde und auch vor der Durchführung 
einer Justizaussprache in einem Schwerpunktbetrieb 
eingehend mit dem innerbetrieblichen Geschehen des 
Betriebes vertraut machen; dabei werden sie die in 
dem Betrieb tätigen Schöffen unterstützen.

Als eine Hauptschwäche der Rechtsprechung über 
Verbrechen gegen das Volkseigentum haben wir fest
gestellt, daß die Gerichte nicht selten den angerichteten 
Vertrauensschaden unberücksichtigt lassen. Weiter be
einträchtigen nicht selten mangelnde Kenntnis wirt
schaftlicher Fragen, insbesondere der Buchhaltung und 
der Wirtschaftsführung sozialistischer Handelsorgane 
die überzeugende Wirkung von Strafurteilen. Dies trat 
besonders in Erscheinung bei der Aburteilung von An
gestellten des Handels, die für die Entstehung von 
Manki verantwortlich waren.

Mängel zeigten sich auch in der Handhabung des 
§ 346 StPO. Es ist unverständlich, daß in Fällen von 
Verbrechen gegen das Volkseigentum doppelt so häufig 
Gebrauch von der Möglichkeit der bedingten Strafaus
setzung gemacht wird als bei Angriffen auf persönliches 
und privates Eigentum. Viel zu groß ist die Zahl der 
Fälle, in denen bedingte Strafaussetzung ohne jegliche 
Strafverbüßung gewährt wurde. Man hat den Eindruck, 
daß einige Kreisstaatsanwälte die bei ihnen eingehen
den Anträge nach § 346 StPO sowie die häufig recht 
formal abgefaßten Führungsberichte der Vollzugs
anstalten völlig unkritisch an das Gericht weiter
leiten und mit einer derartigen Arbeitsweise die 
Verantwortung für die Ablehnung oder Gewährung 
der bedingten Strafaussetzung auf die Gerichte ab
wälzen wollen. Dies kommt auch darin zum Aus
druck, daß diese Kreisstaatsanwälte meist keine Be
schwerde einlegen, wenn ihre Anträge durch die Straf
kammern abgelehnt werden. Die Gewährung bedingter 
Strafaussetzung ohne jegliche Strafverbüßung kann 
aber nur eine Ausnahme für die besonderen Fälle sein, 
die in der Richtlinie des Obersten Gerichts erläutert 
werden. Es geht nicht an, daß sämtlichen Gesuchen um 
bedingte Strafaussetzung kritiklos nachgekommen und 
daß insbesondere bei Verbrechen gegen Volkseigentum 
ein großzügigerer Maßstab angelegt wird als bei den 
allgemeinen Strafsachen. Man muß offen feststellen, daß 
derartige Erscheinungen auf ideologischen Schwächen 
der betreffenden Justizfunktionäre beruhen.

Ungenügend ist nach wie vor die Anwendung des 
§ 268 StPO. Alle unsere Justizfunktionäre wissen, daß 
es von großer Bedeutung ist, daß die geschädigten 
Träger gesellschaftlichen Eigentums möglichst schnell 
und ohne besondere Erschwernisse in den Besitz eines 
vollstreckbaren Titel gelangen. Sie verkennen auch 
nicht, daß die Verurteilung zum Ersatz des angerichteten 
Schadens ebenso wie die Strafe selbst eine erzieherische 
Wirkung auf den Verurteilten hat, auf die nicht ver
zichtet werden sollte. Trotzdem ergingen im III. Quartal 
1955 von sämtlichen Kreisgerichten des Bezirks Magde
burg nur in zwei Fällen Entscheidungen über Ersatz
ansprüche geschädigter volkseigener Betriebe. Wenn 
auch die Hauptursache hierfür in dem mangelnden Be
mühen der Funktionäre der geschädigten Institutionen 
selbst liegt, so könnten doch die Justizorgane weit

aktiver, als dies bisher geschieht, zu einer Verbesserung 
dieser Praxis beitragen. Vor allem müssen die Mit
arbeiter der Untersuchungsorgane bereits im Ermitt
lungsverfahren die geschädigten Institutionen auf die 
Notwendigkeit hinweisen, die erforderlichen Anträge zu 
stellen. — Einige Strafkammern sind dazu übergegan
gen, in derartigen Fällen die Akten gern. § 174 StPO an 
den Staatsanwalt zurückzugeben, wenn die materiellen 
Voraussetzungen zur Entscheidung gemäß §§ 263 fl. 
StPO vorliegen, ein Antrag jedoch nicht beigezogen 
wurde und aus den Akten nicht ersichtlich ist, daß die 
geschädigten Institutionen auf ihr Antragsrecht hin
gewiesen wurden. Unter Berücksichtigung der Be
deutung des Volkseigentums stellt ein solches Versäum
nis zweifellos einen Mangel in der Ermittlung dar. Des
halb sollten die betreffenden Kreisstaatsanwälte eine 
derartige Maßnahme der Strafkammer nicht als über
flüssig ansehen, sondern als eine begründete Kritik an 
ihrer Arbeitsweise.

Da aber die Vernachlässigung des zivilrechtlichen An
schlußverfahrens durch die Mitarbeiter der Abteilungen K 
(VE) und U der Volkspolizei sowie einiger Kreisstaats
anwälte meist darauf beruht, daß diese Funktionäre 
nicht wissen, wie sie mit den Bestimmungen der 
§§ 268 fl. StPO arbeiten sollen, muß schnellstens eine 
entsprechende Schulung erfolgen. Man muß in diesem 
Zusammenhang die Funktionäre der Bezirksorgane 
kritisieren, denen die erwähnten Tatsachen seit län
gerem bekannt sind, ohne daß sie bisher entsprechende 
Maßnahmen veranlaßt hätten. Diese erwähnten Schu
lungen müßten sowohl im zentralen Maßstab als auch 
durch individuelle Anleitung in den einzelnen Kreisen 
und Stadtbezirken erfolgen.

Besonders unbefriedigend war bisher auch die Arbeit 
der Gerichte mit der Institution der Gerichtskritik. Im
II. und III. Quartal 1955 haben die Kreisgerichte des 
Bezirks nur drei Kritikbeschlüsse erlassen, die sich 
unmittelbar mit dem Schutz des Volkseigentums be
schäftigen. Der 2. Strafsenat des Bezirksgerichts hat 
überhaupt keinen Gebrauch von der Möglichkeit des 
§ 4 Abs. 2 StPO gemacht. Dabei hätte in sehr vielen 
Fällen Veranlassung für eine Gerichtskritik bestanden. 
Die Richter des Bezirksgerichts sind der Ansicht, ihrer 
Verpflichtung zur Kritik damit zu genügen, daß sie 
diese mehr oder weniger konkret in den Urteilsgründen 
zum Ausdruck bringen. Das ist schon deshalb falsch, 
weil die Angeklagten dann oftmals glauben, sich auf die 
Gesetzesverletzung dieser Organe berufen zu können. 
Hinzu kommt, daß man mit einem Kritikbeschluß eine 
größere Wirkung erreichen kann, weil dieser in der 
Regel nicht nur an das betreffende Organ, sondern auch 
an die übergeordnete Stelle zu richten sein wird.

Die Ursachen für das Zurückweichen vor der Gerichts
kritik sieht unsere Kommission hauptsächlich darin, daß 
sich die Richter vor der damit verbundenen Mehrarbeit 
scheuen. Mit diesem Verzicht auf die Anwendung 
des § 4 StPO berauben sich die Gerichte eines wichtigen 
Mittels der Einwirkung auf das Bewußtsein unserer 
Bürger. Künftig muß kompromißlos von der Möglich
keit des § 4 StPO Gebrauch gemacht werden, um auf 
diese Weise Ungesetzlichkeiten bei anderen Insti
tutionen zu überwinden.

Die Überprüfung der zivilrechtlichen Entscheidungen, 
die sich mit Fragen des gesellschaftlichen Eigentums 
beschäftigen, führte im allgemeinen zu befriedigenden 
Ergebnissen. Das Streitverhältnis wird gründlich auf
geklärt und die Rechtslage klar dargelegt. Die Entschei
dungen sind ihrem Inhalt nach zutreffend und im allge
meinen überzeugend begründet. Nicht befriedigend ist 
dagegen die Auswertung der in diesen Prozessen er
langten Kenntnisse in der politischen Massenarbeit. 
So wird beispielsweise die Häufung von berechtigten 
Klagen gegen volkseigene Betriebe oder staatliche 
Handelsorgane und die Häufung unberechtigter eigener 
Klagen dieser Institutionen nicht als ein Signal erkannt, 
daß in dem betreffenden Betrieb oder Handelsorgan das 
Prinzip der wirtschaftlichen Rechnungsführung miß
achtet wird oder sonstige Verstöße gegen die demo
kratische Gesetzlichkeit begangen werden.

Unsere Gerichte sollten auch in Zivilverfahren dazu 
übergehen, volkseigene Betriebe oder staatliche Han
delsorgane bei groben Verstößen gegen die demokra
tische Gesetzlichkeit in besonderen Schreiben zu kriti-
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